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Prof. Dr. Dorothea Schäfer, Forschungs-
direktorin Finanzmärkte am DIW Berlin  
Der Beitrag gibt die Meinung der Autorin 
wieder.

Ein Zombie-Gesetz 
für Zombie-Banken?

AM AKTUELLEN RAND von Dorothea Schäfer

Der EU-Kompromiss zur Bankenabwicklung hat große 
Chancen auf den Titel „Zombie-Gesetz“. Denn die jüngs-
te Einigung von EU-Parlament, EU-Regierungen und 
 EU- Kommission zum Single Resolution Mechanism (SRM), 
ist ein Abwicklungs mechanismus, der mit großer Wahr-
scheinlichkeit nie angewendet wird, zumindest nicht, wenn 
es um Großbanken geht. 

In Zukunft soll die EZB-Aufsicht den Abwicklungsprozess 
anstoßen und das Steuerungsgremium des SRM, der so-
genannte SRM-Board, die eigentliche Entscheidung treffen. 
Innerhalb von 24 Stunden sollen dann die EU-Kommission 
und die Finanzminister darüber entscheiden, ob sie zu der 
Abwicklungsentscheidung ja oder nein sagen. Die Frist von 
nur 24 Stunden wurde wohl vereinbart, um Zweifler von 
der Machbarkeit des komplizierten Abwicklungsprozederes 
zu überzeugen. Wenn notwendig, so die Botschaft, geht es 
auch an einem Wochenende: Am Freitag sind die Märkte 
noch ahnungslos über das weitere Schicksal einer strau-
chelnden Großbank, am Samstag geben EU-Kommission 
und Finanzminister ihr Einverständnis zur vorherigen Ab-
wicklungsentscheidung des SRM-Boards (oder auch nicht), 
am Sonntag wird Dank des klaren Testaments der betroffe-
nen Bank die Abwicklung eingeleitet. Wenn am Montag die 
Märkte öffnen, ist alles bereits geregelt. Und kein nationa-
ler Finanzminister kann mehr kommen und aus Gründen 
der Systemrelevanz die Bank verstaatlichen oder Aktionäre 
und Gläubigergruppen auf Kosten des Steuerzahlers mit 
100-Prozent-Garantien versehen – so die Theorie. 

Aber glauben die Beteiligten auch daran, dass es so funk-
tionieren kann? Oder hoffen sie heimlich darauf, dass im 
Falle einer strauchelnden Großbank doch einfach wieder 
die Systemrelevanz-Karte gezogen werden kann? Unter 
bestimmten Umständen können systemrelevante Banken 
ja auch unter dem neuen einheitlichen europäischen Ab-
wicklungsmechanismus weiterhin auf Kosten der Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler gerettet werden. Welche 

Größe nun genau systemrelevant ist, bleibt weiterhin 
unklar. Nimmt man die Bilanzschwelle für die EZB-Beauf-
sichtigung, dann ist jede Bank in der EU ab einer Bilanz-
summe von etwa dreißig Milliarden Euro systemrelevant 
(außer den zypriotischen Geldinstituten vielleicht). Wenn 
es nicht so wäre, müsste die insolvente österreichische 
Skandalbank Hypo Alpe Adria jetzt eigentlich nach der 
sogenannten Haftungskaskade des SRM abgewickelt 
werden. Die Blaupause dafür gibt es seit letztem Jahr, 
und auf Tauglichkeit getestet ist sie auch schon – bei den 
zypriotischen Großbanken. Zuerst trifft es die Aktionäre, 
dann die nachrangigen Gläubiger und dann die besonders 
wohlhabenden Inhaber von Sparguthaben, so steht es 
im SRM. Die Hypo Alpe Adria hat in etwa die Größe der 
zypriotischen Banken. Trotz dieser bescheidenen Größe 
werden aber wahrscheinlich die Steuerzahler die Gläubiger 
der Hypo Alpe Adria retten. Denn wer möchte schon 
daran glauben, dass eine als private GmbH organisierte 
Abwicklungsbank am Ende ihrer Tage tatsächlich in die 
Insolvenz geschickt wird, wie das jetzt von der österrei-
chischen Regierung ins Spiel gebracht wird? Schließlich 
müssen die Vermögenswerte dieser Abwicklungsbank von 
Anfang an finanziert und refinanziert werden. Es ist sehr 
zweifelhaft, ob das bei sozusagen angekündigter Insolvenz 
auf dem Kapitalmarkt zu vernünftigen Zinsen überhaupt 
möglich ist. Wenn aber bereits bei einer solchen Größe 
die Haftungskaskade nicht angewandt wird, wie soll der 
SRM dann bei EU-Banken mit 500 Milliarden und mehr 
durchsetzbar sein? Wer möchte sich schon wirklich darauf 
verlassen, dass die am Reißbrett entworfenen Testamente 
der Großbanken im Krisenfall auch tatsächlich tragen? 
Die Banken haben halt so gar keinen Anreiz, ihre eigene 
Abwicklung praxistauglich zu skizzieren. Und die Aufsicht 
kann auch nur am grünen Tisch prüfen. Sie kann die Groß-
banken ja nicht probehalber abwickeln, um die Anwend-
barkeit des Testaments festzustellen. Und damit könnte es 
so kommen: der SRM – ein Zombie-Gesetz (zumindest für 
Großbanken). 
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